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7.1.1  Bedingung und Befristung

Überblick Rechtfertigung

Mit Sachgrund

Ohne Sachgrund

Gesetzeszweck

Form

Grundbegriffe

GründeSchriftform

Zeitpunkt

Entfristung Mitbestimmung

Geltendmachung

Betriebsrat

Personalrat
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Überblick

Gesetzeszweck

Einschränkung der Privatautonomie

Flankierung des Kündigungsschutzes

Befristungskontrolle findet allgemein nach dem TzBfG 
statt, im Übrigen nach gruppenbezogenen Son-
dervorschriften (z.B. §§ 21 BEEG, 6 PflegeZG, 
ÄArbVertrG, WissZeitVG).
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Überblick

Gesetzeszweck

Einschränkung der Privatautonomie

Regel: Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit

Ausnahme: Befristetes Arbeitsverhältnis

Nach § 620 I BGB endet ein Dienstverhältnis mit dem 
Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist. Das 
würde bei Arbeitsverhältnissen zur Aushöhlung 
des Kündigungsschutzes führen. Deshalb gel-
ten für Arbeitsverträge gemäß § 620 III BGB für 
die (einschränkenden) Vorschriften des TzBfG. 

http://www.jurati.de
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Überblick

Gesetzeszweck

Flankierung des Kündigungsschutzes

Besonderer Kündigungsschutz

Kündigungsschutz des KSchG

Der Schutz des KSchG greift nach Ablauf der sechs-
monatigen Wartezeit und Überschreitung des 
Schwellenwertes, besonderer Kündigungs-
schutz teilweise sofort.

Das TzBfG schränkt Möglichkeiten ein, den gesetzli-
chen Kündigungsschutz zu umgehen. Die Be-
stimmungen des Befristungsrechts gelten al-
lerdings für jedes Arbeitsverhältnis (unabhän-
gig von dessen Dauer und der Belegschafts-
stärke).

http://www.jurati.de
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Überblick

Grundbegriffe

Arten der Befristung, § 3 I TzBfG

Auflösende Bedingung, § 21 TzBfG

Befristung von Arbeitsbedingungen
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Überblick

Grundbegriffe

Arten der Befristung, § 3 I TzBfG

Kalendermäßige Befristung, § 3 I 2 TzBfG

Zweckbefristung , § 3 I 2 TzBfG
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Überblick

Grundbegriffe

Arten der Befristung, § 3 I TzBfG

Kalendermäßige Befristung, § 3 I 2 TzBfG

Bestimmung eines Endzeitpunktes

Benennung einer bestimmten Laufzeit

Endzeitpunkt: „Das Arbeitsverhältnis endet am 31. 
Mai 2010.“

Laufzeit: „Das Arbeitsverhältnis beginnt am 1. Juni 
2010 und läuft für ein Jahr.“

http://www.jurati.de
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Überblick

Grundbegriffe

Arten der Befristung, § 3 I TzBfG

Zweckbefristung, § 3 I 2 TzBfG

§ 3 I 2 TzBfG: Art, Zweck, Beschaffenheit

Kombination mit Zeitbefristung ratsam

Beispiele:

Frau B fällt für längere Zeit krankheitsbedingt aus. Bis zu 
deren Rückkehr soll vorübergehend eine Kraft ein-
gestellt werden. In der schriftlichen Vereinbarung 
findet sich der Passus: „Das Arbeitsverhältnis en-
det, wenn Frau B ihre Tätigkeit wieder aufnimmt, 
spätestens jedoch am …  .“ (Vertretungsfall)

„Ihr Arbeitsverhältnis als Prüfingenieur für das o.g. Bau-
projekt endet mit dessen Fertigstellung, spätes-
tens jedoch am …  .“ (Projektbefristung)

http://www.jurati.de
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Überblick

Grundbegriffe

Auflösende Bedingung, § 21 TzBfG

Abgrenzung zur Befristung

Befristung: Auflösendes Ereignis gewiss

Bedingung: Auflösendes Ereignis ungewiss

Beispiel: “Das Arbeitsverhältnis endet, wenn durch 
einen Rentenversicherungsträger die Erwerbs-
minderung festgestellt wird.“ (vgl. § 33 II TVöD)

http://www.jurati.de
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Überblick

Grundbegriffe

Befristung von Arbeitsbedingungen

Zeitweise Änderung von Arbeitsbedingungen

Kontrolle nach den §§ 305 ff. BGB

Wird nicht die gesamte Vertragsbeziehung befristet, son-
dern nur einzelne Arbeitsbedingungen (z.B. vor-
übergehende Erhöhung der Arbeitszeit), findet 
keine Befristungskontrolle nach dem TzBfG statt, 
sondern eine Inhaltkontrolle nach den §§ 305 ff 
BGB).
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Mit Sachgrund

Grundlagen

Benannte Sachgründe

Unbenannte Sachgründe

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 13

7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Mit Sachgrund

Grundlagen

Prognoseentscheidung

Dauer der Befristung(en)

Der Gefahr einer Umgehung des Kündigungsschutzes 
durch Befristung von Arbeitsverhältnissen ist die 
Rechtsprechung durch die Anforderung der sach-
lichen Rechtfertigung begegnet. Die vom Bundes-
arbeitsgericht aufgestellten Sachgründe haben 
schließlich in gesetzlichen Vorschriften (vgl. § 14 I 
2 TzBfG) ihren Niederschlag gefunden. 

http://www.jurati.de
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Mit Sachgrund

Grundlagen

Prognoseentscheidung

Sachlage bei Befristungsabrede

Auswirkung abweichenden Verlaufs

Ob der Sache nach ein nur zeitweiliger Beschäftigungs-
bedarf besteht und der Bedarf absehbar entfallen 
wird, beurteilt sich ähnlich wie im Kündigungs-
schutzrecht in Form einer Prognose nach der 
Sachlage, also den greifbaren Tatsachen, zum 
Zeitpunkt der Befristungsabrede. 

Ein abweichender Tatsachenverlauf erschüttert im Ge-
gensatz zum prognostizierten Verlauf die Vermu-
tung, dass mit Sachgrund befristet worden ist. Der 
Sachgrund erscheint dann nur als vorgeschoben 
und der Arbeitgeber unterliegt einer höheren Dar-
legungslast.

http://www.jurati.de
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Mit Sachgrund

Grundlagen

Dauer der Befristung(en)

Dauer nicht Inhalt des Sachgrundes

Problem der Kettenbefristungen

Die Dauer der Befristung ist nur dann Anhaltspunkt für 
einen mangelnden Sachgrund, wenn sie über 
den prognostizierten zeitlichen Bedarf hinaus-
geht oder selbst Inhalt des Sachgrundes ist (z.B. 
Befristung zur längeren Erprobung).

Bei Kettenbefristungen überprüft das Bundesarbeitsge-
richt ausschließlich die Zulässigkeit der aktuellen 
Befristung. Alle vorhergehenden Befristungsab-
reden seien mit der letzten Vereinbarung aufge-
hoben und nicht mehr relevant. 

Gehäufte Befristungen in Folge können unter Umstän-
den für einen Dauerbedarf sprechen. An die er-
forderliche Prognose sind dann gesteigerte An-
forderungen zu stellen.

http://www.jurati.de
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Mit Sachgrund

Benannte Sachgründe

Nr. 1: Vorübergehender Bedarf Nr. 2: Anschlussbeschäftigung

Nr. 3: Vertretungsbedarf Nr. 4: Eigenart der Arbeitsleistung

Nr. 5: Erprobung Nr. 6: Personenbezogene Gründe

Nr. 7: Haushaltsmittel Nr. 8: Gerichtlicher Vergleich

Sondervorschriften

Die gesetzlichen Sachgründe für eine Befristung sind nicht ab-
schließend (vgl. § 14 I 2 TzBfG: „insbesondere“) aufge-
zählt. 

Benannte Sachgründe finden sich vor allem in § 14 I 2 TzBfG, 
im Übrigen in gruppenbezogenen Sondervorschriften.

http://www.jurati.de
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Mit Sachgrund

Benannte Sachgründe

Nr. 1: Vorübergehender Bedarf

Saisonabhängige Beschäftigung

Vorübergehende Auftragsspitzen

Projektbezogene Arbeiten

Vorübergehende Bedarf setzt voraus, dass bei Ver-
tragsschluss mit einiger Sicherheit zu erwarten 
ist, dass nach Befristungsablauf kein Bedarf 
mehr bestehen wird.

Beispiele: 

- Einsatz während der Spargelernte
- Verkauf von Weihnachtsbäumen
- Verkauf von Eintrittskarten im Freibad

http://www.jurati.de
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Mit Sachgrund

Benannte Sachgründe

Nr. 2: Anschlussbeschäftigung

Förderung des Berufsstarts

Im Anschluss = nur einmal

Anschub = höchstens zwei Jahre

§ 14 I 2 TzBfG erlaubt eine Befristung, wenn sie eine 
soziale Überbrückungsfunktion mit Anschubcha-
rakter erfüllt, wenn ansonsten gar kein Arbeits-
vertrag (auch kein befristeter) geschlossen wor-
den wäre.

Beachte:

Bei Studenten kommt meist eine sachgrundlose 
Befristung in Betracht, wenn diese nicht zuvor 
schon einmal beim selben Arbeitgeber unter 
Vertrag gestanden haben, weil dann die Sperr-
wirkung des § 14 II 2 TzBfG greift.

http://www.jurati.de
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Mit Sachgrund

Benannte Sachgründe

Nr. 3: Vertretungsbedarf

Ausfallbedingter Personalengpass

Mittelbare Stellvertretung zulässig

Vertretungsbedarf kann begrifflich nur dann entstehen, 
wenn überhaupt mit der Rückkehr des Vertrete-
nen zu rechnen ist. Der Zeitpunkt ist nicht ent-
scheidend und muss sich nicht mit der Befris-
tungsdauer decken.

Es ist zulässig, den Vertreter nicht mit den Aufgaben 
des Vertretenen zu betrauen, sondern eine Ver-
tretungskette zu bilden, soweit die kausale Ver-
bindung zur Beschäftigungslücke noch nachvoll-
ziehbar ist (Vertretungskonzept).

Beispiele: 

- Ersatz für Sonderurlauber/Langzeiterkrankte
- Einsatz für freigestelltes Betriebsratsmitglied
- Unzulässig: Teilzeit- durch Vollzeitkraft

http://www.jurati.de
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Mit Sachgrund

Benannte Sachgründe

Nr. 4: Eigenart der Arbeitsleistung

Tendenzbetriebe: Rundfunk, Presse

Künstlerisches Bühnenpersonal

Spitzensportler und deren Trainer

http://www.jurati.de
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Mit Sachgrund

Benannte Sachgründe

Nr. 5: Erprobung

Bei Ersteinstellung Zeitbefristung möglich

Bei Anschlussbeschäftigung Erprobungsbedarf?

Dauer abhängig von beruflichen Anforderungen 

Vorteil gegenüber der Probezeit: 

- Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung 
- Ende ohne besonderen Kündigungsschutz

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 22

7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Mit Sachgrund

Benannte Sachgründe

Nr. 6: Personenbezogene Gründe

Wunsch des Arbeitnehmers

Soziale Überbrückung

Beispiele: 

- (Semester-) Ferienbeschäftigung
- Erreichen einer Altersgrenze

http://www.jurati.de
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Mit Sachgrund

Benannte Sachgründe

Nr. 7 TzBfG: Haushaltsmittel

Im öffentlichen Haushalt zweckgebundene Mittel

Restriktive Auslegung, da Missbrauchsgefahr

http://www.jurati.de
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Mit Sachgrund

Benannte Sachgründe

Nr. 8: Gerichtlicher Vergleich

Vorausgehender Rechtstreit vor Gericht

Beilegung einer Unsicherheit über Rechtslage

Protokollierter Vergleichsschluss
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Mit Sachgrund

Ungeschriebene Sachgründe

Befristete Prozessbeschäftigung

Arbeitsbeschaffungsmaßnahme

Auslaufen von Drittmitteln
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

§ 21 BEEG: Elternzeitvertretung

§ 21 BEEG: Beschäftigungsverbot

§ 6 PflegeZG: Pflegezeitvertretung

WissZeitVG: Wissenschaftliches Personal

ÄrzteBefrG: Ärzte in WeiterbildungÄrzteBefrG: Ärzte in Weiterbildung

Mit Sachgrund

Benannte Sachgründe

Sondervorschriften
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Ohne Sachgrund

Kalendermäßige Befristung

Zulässigkeit, § 14 II - III TzBfG

Sperrwirkung, § 14 II 2 TzBfG

Öffnungsklausel, § 14 II 3 TzBfG

Der Gesetzgeber erlaubt unter den Voraussetzungen der 
§§ 14 II, II a und III TzBfG zur Beschäftigungsför-
derung die kalendermäßige nicht an eine sachli-
che Rechtfertigung gebundene Befristung. 

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 28

7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Ohne Sachgrund

Kalendermäßige Befristung

Beendigung durch Zeitablauf

Zweckbefristung nicht denkbar

Der ursprüngliche Grundsatz, dass befristete Arbeits-
verhältnisse die Ausnahme sein sollen, hat sich 
in der Praxis in vielen Branchen mit der Zuläs-
sigkeit sachgrundloser Befristungen umgekehrt. 
Die meisten Unternehmen stellen zunächst ka-
lendermäßig befristet ein. 
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Ohne Sachgrund

Zulässigkeit, § 14 II - III TzBfG

Höchstdauer

Verlängerung

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 30

7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Ohne Sachgrund

Zulässigkeit, § 14 II - III TzBfG

Höchstdauer

Grundsatz, § 14 II 1 TzBfG: 2 Jahre

Gründer, § 14 IIa TzBfG: 4 Jahre

Altersbefristung, § 14 III TzBfG: 5 Jahre

Ist die jeweils zulässige Höchstdauer erreicht, darf 
eine weitere Befristung des Arbeitsverhältnis-
ses nur noch mit Sachgrund erfolgen. 
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Ohne Sachgrund

Zulässigkeit, § 14 II - III TzBfG

Höchstdauer

Neugründung, keine Umwandlung

Gründer, § 14 IIa TzBfG: 4 Jahre

Während gesamter Gründungsphase

§ 14 IIa TzBfG soll die gründungsbedingten Anlauf-
schwierigkeiten abfedern. Deshalb werden auch 
nur echte Neugründungen privilegiert. 

Die Befristungsmöglichkeiten nach § 14 IIa TzBfG dür-
fen während der gesamten Anfangsphase ge-
nutzt werden, sodass vierjährige Kalenderbefris-
tungen auch noch im vierten Jahr zulässig sind. 
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Ohne Sachgrund

Zulässigkeit, § 14 II - III TzBfG

Höchstdauer

Vollendung des 52. Lebensjahres

Altersbefristung, § 14 III TzBfG: 5 Jahre

Sozialrechtliche Sondersituation

Nachdem der Europäische Gerichtshof die Vorgänger-
regelung als altersdiskriminierend verworfen hat, 
sind die gesetzlichen Anforderungen an eine 
sachgrundlose Befristung ab einem bestimmten 
Alter geändert worden.

Weiterhin ist umstritten, ob die ausschließlich am Alter 
orientierte Befristungsmöglichkeit (bei der die 
Schwelle sogar von 58 auf 52 Jahre gesenkt 
wurde) diskriminierend ist. Die Befürworter der 
Regelung verweisen darauf, dass im Gegensatz 
zu früher ein beschäftigungspolitisches Anliegen 
die Regelung rechtfertige.
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Ohne Sachgrund

Zulässigkeit, § 14 II - III TzBfG

Verlängerung

Begriff

Arten
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Ohne Sachgrund

Zulässigkeit, § 14 II - III TzBfG

Verlängerung

Nahtloser Anschluss an Vorgängervertrag

Begriff

Zeitliches Hinausschieben der Beendigung

Wann eine Verlängerung im Rechtssinne vorliegt, wur-
de wiederholt vor Gericht ausgefochten. Für das 
Bundesarbeitsgericht ist angesichts der ansons-
ten kulanten gesetzlichen Regelung eine strenge 
wörtliche Auslegung angezeigt. 

Zum einen soll eine Verlängerung nur vorliegen, wenn 
sich die Vertragsbeziehung nahtlos fortsetzt. Jeg-
liche Unterbrechung ist deshalb schädlich.

Zum anderen setzt der Begriff der Verlängerung voraus, 
dass ausschließlich das Ende des Arbeitsverhält-
nisses hinausgeschoben wird, ohne dass gleich-
zeitig eine Veränderung der Arbeitsbedingungen 
ververeinbart ist.
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Rechtfertigung

Ohne Sachgrund

Zulässigkeit, § 14 II - III TzBfG

Verlängerung

§ 14 II 1, 2. HS, TzBfG: „höchstens dreimalige“

Arten

§ 14 IIa, III TzBfG: „mehrfache Verlängerung“

Für Gründer und bei der Altersbefristung ist die Rege-
lung aus Arbeitgebersicht komfortabler, weil die 
Verlängerungsmöglichkeiten nicht auf drei be-
schränkt sind.
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Ohne Sachgrund

Sperrwirkung, § 14 II 2 TzBfG

Bereits zuvor ein Arbeitsverhältnis

mit demselben Arbeitgeber

Das so genannte Anschlussverbot setzt voraus, dass 
mit „demselben Arbeitgeber bereits zuvor“ ein 
Arbeitsverhältnis bestanden hat.

Oft werden Servicegesellschaften gegründet, die Per-
sonal (kalender)befristet anstellen und dem ab-
gebenden Unternehmen überlassen. Dies ver-
stößt nicht gegen das Anschlussverbot, weil es 
sich rechtlich gesehen nicht um dieselben Ar-
beitgeber handelt.
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Rechtfertigung

Ohne Sachgrund

Öffnungsklausel, § 14 II 3 TzBfG

Abweichung nur durch Tarifvertrag

Höchstdauer und/oder Verlängerungen

Da die Höchstdauer tarifvertraglich abweichend von 
der gesetzlichen Vorgabe geregelt werden 
darf, dürfen die Tarifvertragsparteinen auch 
vereinbaren, dass kalendermäßige Befristun-
gen ganz ausgeschlossen sein sollen.
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Form

Schriftform

Zeitpunkt
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Form

Schriftform

Anforderungen an die Form

Inhaltliche Reichweite

Nach § 14 IV TzBfG bedarf die Befristung eines Arbeits-
vertrags zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, an-
derenfalls ist sie nichtig (§ 125 BGB).
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Form

Schriftform

Anforderungen an die Form

Strenge Schriftform: §§ 125, 126 BGB

(Protokollierter) gerichtlicher Vergleich

Nach § 126 I, II BGB bedarf es der eigenhändigen Un-
terschrift beider Parteien, die nur durch notarielle 
Beglaubigung (§ 126 I BGB) oder gerichtlichen 
Vergleich (§ 127 a BGB) ersetzt werden kann.
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Form

Schriftform

Inhaltliche Reichweite

Befristungsabrede als solche

Benennung von Sachgründen
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Form

Schriftform

Inhaltliche Reichweite

Befristungsabrede als solche

Ausschließlich Abrede über Laufzeit

Arbeitsbedingungen im Übrigen nicht

Nach § 14 IV TzBfG bedarf die Befristung zu „ihrer“ 
Wirksamkeit der Schriftform. Lediglich Abre-
den über die zeitliche Begrenzung (auch Ver-
längerungen) müssen also der Schriftform 
genügen. 

Im Übrigen dürfen Arbeitsbedingungen ungeachtet 
eines Verstoßes gegen das NachwG formfrei, 
also auch mündlich, abgesprochen sein.
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Form

Schriftform

Inhaltliche Reichweite

Benennung von Sachgründen

Vom Schriftformgebot nicht erfasst

Grundsätzlich keine Bindungswirkung

Da nur die Befristungsabrede dem Schriftformgebot des 
§ 14 IV TzBfG unterliegt, brauchen die Sachgrün-
de grundsätzlich nicht offen gelegt zu werden und 
dürfen folglich im Streitfall (sogar gegen eine Ka-
lenderbefristung) „ausgetauscht“ werden. 

Strengere Anforderungen können sich allerdings in Ta-
rifverträgen finden. Bei Zweckbefristung und auf-
lösender Bedingung ist die Benennung zudem er-
forderlich, weil sonst die Beendigungsvorausset-
zungen nicht bestimmbar wären. Ebenso im Aus-
bildungsverhältnis (vgl. § 21 II BBiG).

Ausnahmsweise kann die Benennung eines Sachgrun-
des im Zusammenhang mit weiteren Indizien da-
für sprechen, dass das Ausweichen auf einen an-
deren Grund ausgeschlossen sein soll.
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Form

Zeitpunkt

Vor (jedem weiteren) Vertragsschluss

=> Vor Vollzug des Arbeitsverhältnisses

Nach § 14 IV TzBfG ist jede Befristung eines Arbeits-
vertrags, auch dessen Verlängerung, schriftlich 
vereinbaren. Wird das Arbeitsverhältnis zuvor in 
Vollzug gesetzt, ist die Schriftform nicht ge-
wahrt und die Befristung als solche formnichtig.
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Entfristung

Gründe

Unwirksame Befristung

Fortsetzung nach Ablauf

Beendigungsmöglichkeit
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Entfristung

Gründe

Unwirksame Befristung

Rechtfertigung fehlt

Schriftform missachtet

Ist eine Befristung rechtsunwirksam, so gilt der befristete 
Arbeitsvertrag nach § 16 S. 1, 1. HS TzBfG als auf 
unbestimmte Zeit geschlossen.

Diese gesetzliche Entfristungsfiktion greift zum einen bei 
Verstößen gegen das Schriftformgebot. Außerdem 
tritt sie ein, wenn es entweder an einem sachli-
chen Befristungsgrund fehlt oder eine  kalender-
mäßige Befristung nicht zulässig und das Auswei-
chen auf einen Sachgrund ausgeschlossen ist.
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Entfristung

Gründe

Fortsetzung nach Ablauf

Ablauf der Zeitspanne

Erreichung des Zwecks

Wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Zeit, für das 
es abgeschlossen ist, oder nach Zweckerrei-
chung mit Wissen des Arbeitgebers fortgesetzt, 
gilt es unter den Voraussetzungen des § 15 V 
TzBfG als auf unbestimmte Zeit verlängert.
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Entfristung

Gründe

Fortsetzung nach Ablauf

Ablauf der Zeitspanne

Kenntnis des Arbeitgebers

Kein unverzüglicher Widerspruch

Der Arbeitgeber muss nach § 15 V TzBfG von der Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses wissen, damit 
die Entfristungsfiktion überhaupt greift. Es genügt 
die Kenntnis einer maßgeblich zur Vertretung des 
Arbeitgebers bevollmächtigten Person.

Der Widerspruch des Arbeitgebers muss unverzüglich, 
also ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 S. 1 BGB) 
erfolgen. Ob es genügt, wenn dieser bereits im 
Formulararbeitsvertrag erklärt wird, ist äußerst 
fraglich, weil § 22 I TzBfG eine Abweichung zu-
ungunsten des Arbeitnehmers nicht zulässt.
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Entfristung

Gründe

Fortsetzung nach Ablauf

Erreichung des Zwecks

Unverzügliche Mitteilung, § 15 V TzBfG

Schriftformerfordernis, § 15 II TzBfG

Zweckbefristete Arbeitsverträge enden selbst bei recht-
zeitiger und formgültiger Unterrichtung durch den 
Arbeitgeber gemäß § 15 II TzBfG frühestens zwei 
Wochen nach der Mitteilung.
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Entfristung

Gründe

Beendigungsmöglichkeit

§ 16 S. 2 TzBfG: Schriftformmangel

§ 16 S. 1 TzBfG: Sonstiger Mangel

Will der Arbeitgeber das entfristete Arbeitsverhältnis 
kündigen, muss er gegebenenfalls bereits gel-
tende Vorschriften des Kündigungsschutzes 
beachten!
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Entfristung

Gründe

Beendigungsmöglichkeit

§ 16 S. 2 TzBfG: Schriftformmangel

Jederzeitige ordentliche Kündbarkeit

Vertragliche Kündbarkeit irrrelevant
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Entfristung

Gründe

Beendigungsmöglichkeit

§ 16 S. 1 TzBfG: Sonstiger Mangel

Kündigung „zum“ vereinbarten Ende oder

mit individuell vereinbarter Kündigungsfrist

Die Kündigungsbeschränkung des § 16 S. 1, 2. HS 
TzBfG gilt nur für den Arbeitgeber. Arbeitneh-
merseits bleibt bei den individuellen Kündi-
gungsfristen. 
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Entfristung

Geltendmachung

Klage vor dem Arbeitsgericht

Klagefrist entsprechend KSchG
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Entfristung

Geltendmachung

Klage vor dem Arbeitsgericht

Befristungskontrollklage, § 17 S. 1 TzBfG

auf gerichtliche Entfristungsfeststellung
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Entfristung

Geltendmachung

Klagefrist entsprechend KSchG

Bei regulärem Auslauf: § 17 S. 1 TzBfG

Fristlauf bei Fortsetzung: § 17 S. 3 TzBfG

Verstreicht die Klagefrist ohne Klageerhebung, 
wird gemäß § 17 S. 2 TzBfG analog § 7 
KSchG die Wirksamkeit der Befristungs-
abrede fingiert und die Befristung unan-
greifbar.
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Mitbestimmung

Betriebsrat

Einstellung: § 99 I BetrVG

Verlängerung: § 99 I BetrVG

Zwar hat der Betriebsrat bei jeder Eingliederung von Ar-
beitnehmern in den Betrieb nach § 99 I ein Mitbe-
stimmungsrecht, darf aber einer seiner Meinung 
nach unzulässigen Befristung nicht nach § 99 II 
Nr. 1 BetrVG Zustimmung verweigern, weil ein 
Gesetzesverstoß hier nicht der Einstellung, son-
dern erst der Fortführung des Arbeitsverhältnis-
ses entgegensteht.
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7.1.1  Bedingung und Befristung

Mitbestimmung

Personalrat

Keine Mitbestimmung: § 75 BPerVG

Mitbestimmung: §§ 61, 63  PersVG Brdb.
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